
Aktion Umweltbonus
Förderprogramme

Innovative Erdgas-Technologien

Wir unterstützen Sie mit der Aktion 
Umweltbonus jetzt auch bei der Erstin-
stallation und Umstellung auf innova-
tive und klimaschonende Technologien 
wie Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung und 
Gaswärmepumpe.

Die Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung dient 
der kombinierten Wärme- und Strom-
erzeugung in Ein- und Zweifamilien-
häusern. Die Wärme, die bei der 
Stromgewinnung entsteht, wird dabei 
zum Heizen und zur Warmwasserberei-
tung genutzt.

Gaswärmepumpen verfügen über 
einen besonders hohen thermischen 
Wirkungsgrad. Durch Nutzung von 
erneuerbaren Energien in Kombi- 
nation mit Erdgas gehören sie zu den 
effizientesten Heizsystemen überhaupt.

Energiesparendes Erdgas

Energiesparen hat viele Vorteile:

Es mindert den zusätzlichen Treibhaus-
effekt, streckt unsere Energievorräte 
und spart Geld. 

Moderne, sparsame Heizungsanlagen 
und Erdgas leisten einen bedeutenden 
Beitrag zum Umweltschutz.

Aus diesem Grund bezuschussen die 
Stadtwerke Hamm die Umstellung von 
bestehenden Koks-, Flüssiggas- und 
Ölheizungen sowie Nachtspeicherhei-
zungen und fördern umweltschonende 
und energiesparende Erdgas-, Nieder-
temperatur- und Brennwerttechnik für 
Heizungsanlagen.

Umweltschonende Fernwärme

Die gesetzlichen Bestimmungen wie 
die Energieeinsparverordnung oder das 
Bundesimmissionsschutzgesetz stellen 
hohe Anforderungen an Ihre Heizungs-
anlage. Diese Richtlinien erfüllen viele 
ältere Heizungsanlagen nicht mehr und 
müssen ausgetauscht werden.

Aus diesem Grund bezuschussen die 
Stadtwerke Hamm die Umstellung von 
bestehenden Koks-, Flüssiggas- und 
Ölheizungsanlagen sowie Nachtspei-
cherheizungen und fördern umwelt-
schonende und energiesparende 
Fernwärmeheizungsanlagen in den mit 
Fernwärme erschlossenen Stadtgebie-
ten Heessen und Mitte.

Moderne, sparsame Heizungen 
leisten einen bedeutenden Beitrag 
zum Umweltschutz.

Wir informieren Sie hier über 
unsere Fördermöglichkeiten bei der 
Umstellung oder Erstinstallation 
Ihrer Anlage.

Ihr Kontakt zum Team der Energieberatung:

Telefon 02381/274-1295 oder Mail
energieberatung@stadtwerke-hamm.de St
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Unser Umweltbonus für Ihre
Mikro-KWK-Anlage oder
Ihre Gaswärmepumpe

Voraussetzungen:
• Inbetriebnahme frühestens 1.10.2010
• Fördertopf ist noch nicht ausgeschöpft
• Abschluss eines 5-jährigen Gas-
 lieferungsvertrages über den
 Gesamtverbrauch  

Nachweis:
• Rechnung des Installations-
 unternehmens, Inbetriebsetzung   
• Antragsformular
 „Aktion Umweltbonus“
• Nachweis CE-Zertifizierung

Bonus je Anlage:
• je Mikro-KWK-Anlage mit max. 2 kW  
 elektrischer Leistung 800 
• je Gaswärmepumpe mit max. 50 kW  
 thermischer Leistung 800 

Bonuszahlung:
• Überweisung nach Antrags-
 genehmigung durch die
 Stadtwerke Hamm GmbH

Unser Umweltbonus für Ihre
Gas-Zentralheizung oder
Gas-Etagenheizung

Voraussetzungen:
• Inbetriebnahme frühestens 1.1.2010
• Fördertopf ist noch nicht ausgeschöpft
• Abschluss eines 5-jährigen Gas-
 lieferungsvertrages über den
 Gesamtverbrauch  

Nachweis:
• Rechnung des Installations-
 unternehmens, Inbetriebsetzung   
• Antragsformular
 „Aktion Umweltbonus“

Bonus je Anlage:
• bis 30 kW 500 

• über 30 kW * 700 
* auch für den gewerblichen Bedarf

Bonuszahlung:
• Überweisung nach Antrags-
 genehmigung durch die
 Stadtwerke Hamm GmbH

Unser Umweltbonus für Ihre
Fernwärmeheizungsanlage

Voraussetzungen:
• Inbetriebnahme frühestens 1.1.2010
• Fördertopf ist noch nicht ausgeschöpft
• Abschluss eines 5-jährigen Fernwärme-
 lieferungsvertrages über den
 Gesamtverbrauch  

Nachweis:
• Rechnung des Installations-
 unternehmens, Inbetriebsetzung   
• Antragsformular
 „Aktion Umweltbonus“

Bonus je Anlage:
• bis 30 kW 500 

• über 30 kW * 700 
* auch für den gewerblichen Bedarf

Bonuszahlung:
• Überweisung nach Antrags-
 genehmigung durch die
 Stadtwerke Hamm GmbH

Unser Extra-Tipp

Dass Fernwärme energetisch und ökologisch eine gute Sache ist, dafür 
haben wir ein zertifiziertes Gutachten erhalten, das uns hervorragende 
Primärenergiefaktoren bescheinigt.
Wenn das Gebäude mit Fernwärme versorgt wird, erfüllen Eigentümer in 
vollem Umfang die gesetzlichen Verpflichtungen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien für die Wärmeversorgung (EEWärmeG). 
Die niedrigen Primärenergiefaktoren wirken sich zudem positiv auf die Erfül-
lung der Anforderungen aus der Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) zur 
Senkung des Energiebedarfs für Heizung und Warmwasser aus.


